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Antrag 

der Abgeordneten Tobias Reiß, Alexander König, 
Dr. Franz Rieger, Petra Guttenberger, Helmut 
Brunner, Alex Dorow, Jürgen W. Heike, Dr. Martin 
Huber, Bernd Kränzle, Andreas Lorenz, Alfred 
Sauter, Andreas Schalk, Martin Schöffel, Thorsten 
Schwab, Karl Straub, Jürgen Ströbel, Walter Tau-
beneder, Manuel Westphal, Mechthilde Wittmann 
CSU, 

Georg Rosenthal, Inge Aures, Hans-Ulrich Pfaff-
mann, Diana Stachowitz SPD, 

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Thorsten 
Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter 
Meyer, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, 
Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Verbandsklagen 
zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbrau-
cher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, 
COM (2018) 184 final, BR-Drs. 155/18 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektiv-
interessen der Verbraucher und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2009/22/EG, COM (2018) 184 final, BR-
Drs. 155/18, Subsidiaritätsbedenken bestehen. 

Der Landtag schließt sich damit der Auffassung der 
Staatsregierung an. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Bera-
tungen des Bundesrats auf die Subsidiaritätsbeden-
ken hinzuweisen. Sie wird ferner aufgefordert, darauf 
hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 
Beschluss des Bundesrats finden. 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmit-
telbar an die Europäische Kommission, das Europäi-
sche Parlament und den Deutschen Bundestag über-
mittelt. 

Das mit der Richtlinie verfolgte Ziel eines verbesser-
ten Verbraucherschutzes ist anerkennenswert. Der 
Europäischen Union fehlt jedoch für die vorgeschla-
gene Regelung zur Einführung eines Verbandsklage-
rechts die Regelungskompetenz. Die vorgeschlagene 
Richtlinie lässt sich weder auf Art. 114 (Binnenmarkt-
kompetenz), noch auf Art. 169 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV (Ver-
braucherschutz) stützen. 

Art. 114 AEUV zielt auf Regelungen zur Errichtung 
und für das Funktionieren des Binnenmarkts ab. Dar-
unter fällt jedoch nicht jede Maßnahme, die geeignet 
ist, dem Binnenmarkt zuträglich zu sein. Ein solches 
Verständnis würde zu einer Aushöhlung des Grund-
satzes der begrenzten Einzelermächtigung führen. 
Vielmehr kann Art. 114 AEUV Kompetenzgrundlage 
nur für Maßnahmen sein, die Hindernisse für die Ver-
wirklichung der Grundfreiheiten oder erhebliche Wett-
bewerbsverzerrungen beseitigen sollen. Eine Richtli-
nie über ein Verbandsklagerecht kann zwar geeignet 
sein, das Vertrauen in den Binnenmarkt allgemein zu 
stärken und die binnenmarktweite Nachfrage anzu-
kurbeln. Das erfüllt jedoch nicht die Voraussetzungen 
des Art. 114 AEUV und entspricht im Übrigen nicht 
der eigentlichen Intention der Binnenmarktkompetenz. 
Der ebenfalls herangezogene Art. 169 Abs. 2 lit. a) 
AEUV stellt keine eigene Ermächtigungsgrundlage für 
eine Richtlinie dar, da er lediglich Maßnahmen zur 
Unterstützung, Ergänzung und Überwachung der Po-
litik der Mitgliedstaaten im Bereich des Verbraucher-
schutzes vorsieht. 

Bei der vorgeschlagenen Verbandsklage handelt es 
sich jedoch der Sache nach um eine EU-Vorgabe im 
Bereich des Zivilverfahrensrechts. Dort sind die EU-
Kompetenzen jedoch eng begrenzt. Zuständig sind 
die Mitgliedstaaten. Der vorliegende Vorschlag will die 
Mitgliedstaaten zur Einführung einer Verbandsklage 
auch für rein nationale Sachverhalte verpflichten. Dies 
erlaubt Art. 81 Abs. 2 AEUV jedoch nicht. Das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland, ihr Zivilverfahrens-
recht für inländische Sachverhalte auszugestalten, 
muss gewahrt werden. 

Im Übrigen erscheint es zweifelhaft, ob der Vorschlag 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt. Denn 
vorrangig sind immer eigene Regelungen im Zivilver-
fahrensrecht des einzelnen Mitgliedstaats, die auf die 
landestypischen Besonderheiten und juristischen Tra-
ditionen eingehen können. So gibt es in Deutschland 
Ansätze zur Stärkung des kollektiven Rechtsschutzes 
über die Einführung einer Musterfeststellungsklage. 
Die Möglichkeiten, den kollektiven Rechtsschutz aus-
zugestalten, darf die Europäische Union nicht ein-
schränken. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 

Antrag der Abgeordneten Tobias Reiß, Alexander König, 
Dr. Franz Rieger u.a. CSU, 
Georg Rosenthal, Inge Aures, Hans-Ulrich Pfaffmann u.a. SPD, 
Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen Fahn u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/22325 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteres-
sen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 
2009/22/EG, COM (2018) 184 final, BR-Drs. 155/18 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Dr. Franz Rieger 
Mitberichterstatter: Georg Rosenthal 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten sowie regionale Beziehungen federführend zu-
gewiesen. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 76. Sit-
zung am 5. Juni 2018 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Dr. Franz Rieger 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Tobias Reiß, Alexander Kö-
nig, Dr. Franz Rieger, Petra Guttenberger, Helmut 
Brunner, Alex Dorow, Jürgen W. Heike, Dr. Martin 
Huber, Bernd Kränzle, Andreas Lorenz, Alfred Sau-
ter, Andreas Schalk, Martin Schöffel, Thorsten 
Schwab, Karl Straub, Jürgen Ströbel, Walter Tau-
beneder, Manuel Westphal, Mechthilde Wittmann 
CSU, 

Georg Rosenthal, Inge Aures, Hans-Ulrich Pfaff-
mann, Diana Stachowitz SPD, 

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Thorsten 
Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter 
Meyer, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Ga-
bi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno 
Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/22325, 17/22363 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Verbandsklagen 
zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbrau-
cher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, 
COM (2018) 184 final, BR-Drs. 155/18 

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektiv-
interessen der Verbraucher und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2009/22/EG, COM (2018) 184 final, BR-
Drs. 155/18, Subsidiaritätsbedenken bestehen. 

Der Landtag schließt sich damit der Auffassung der 
Staatsregierung an. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Bera-
tungen des Bundesrats auf die Subsidiaritätsbeden-
ken hinzuweisen. Sie wird ferner aufgefordert, darauf 
hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 
Beschluss des Bundesrats finden. 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmit-
telbar an die Europäische Kommission, das Europäi-
sche Parlament und den Deutschen Bundestag über-
mittelt. 

Das mit der Richtlinie verfolgte Ziel eines verbesser-
ten Verbraucherschutzes ist anerkennenswert. Der 
Europäischen Union fehlt jedoch für die vorgeschla-
gene Regelung zur Einführung eines Verbandsklage-
rechts die Regelungskompetenz. Die vorgeschlagene 
Richtlinie lässt sich weder auf Art. 114 (Binnenmarkt-
kompetenz), noch auf Art. 169 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV (Ver-
braucherschutz) stützen. 

Art. 114 AEUV zielt auf Regelungen zur Errichtung 
und für das Funktionieren des Binnenmarkts ab. Da-
runter fällt jedoch nicht jede Maßnahme, die geeignet 
ist, dem Binnenmarkt zuträglich zu sein. Ein solches 
Verständnis würde zu einer Aushöhlung des Grund-
satzes der begrenzten Einzelermächtigung führen. 
Vielmehr kann Art. 114 AEUV Kompetenzgrundlage 
nur für Maßnahmen sein, die Hindernisse für die Ver-
wirklichung der Grundfreiheiten oder erhebliche Wett-
bewerbsverzerrungen beseitigen sollen. Eine Richtli-
nie über ein Verbandsklagerecht kann zwar geeignet 
sein, das Vertrauen in den Binnenmarkt allgemein zu 
stärken und die binnenmarktweite Nachfrage anzu-
kurbeln. Das erfüllt jedoch nicht die Voraussetzungen 
des Art. 114 AEUV und entspricht im Übrigen nicht 
der eigentlichen Intention der Binnenmarktkompetenz. 
Der ebenfalls herangezogene Art. 169 Abs. 2 lit. a) 
AEUV stellt keine eigene Ermächtigungsgrundlage für 
eine Richtlinie dar, da er lediglich Maßnahmen zur 
Unterstützung, Ergänzung und Überwachung der Po-
litik der Mitgliedstaaten im Bereich des Verbraucher-
schutzes vorsieht. 

Bei der vorgeschlagenen Verbandsklage handelt es 
sich jedoch der Sache nach um eine EU-Vorgabe im 
Bereich des Zivilverfahrensrechts. Dort sind die EU-
Kompetenzen jedoch eng begrenzt. Zuständig sind 
die Mitgliedstaaten. Der vorliegende Vorschlag will die 
Mitgliedstaaten zur Einführung einer Verbandsklage 
auch für rein nationale Sachverhalte verpflichten. Dies 
erlaubt Art. 81 Abs. 2 AEUV jedoch nicht. Das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland, ihr Zivilverfahrens-
recht für inländische Sachverhalte auszugestalten, 
muss gewahrt werden. 

Im Übrigen erscheint es zweifelhaft, ob der Vorschlag 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt. Denn 
vorrangig sind immer eigene Regelungen im Zivilver-
fahrensrecht des einzelnen Mitgliedstaats, die auf die 
landestypischen Besonderheiten und juristischen Tra-
ditionen eingehen können. So gibt es in Deutschland 



Seite 2 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache  17/22440 

 

Ansätze zur Stärkung des kollektiven Rechtsschutzes 
über die Einführung einer Musterfeststellungsklage. 
Die Möglichkeiten, den kollektiven Rechtsschutz aus-

zugestalten, darf die Europäische Union nicht ein-
schränken. 

 

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegen-

heit, Bundesratsdrucksache 155/18 betreffend den Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kol-

lektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, bera-

ten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiari-

tätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken 

Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Einschlägig sind hier die Drucksa-

che 17/22325 sowie die Beschlussempfehlung auf der Drucksache 17/22363. Die Be-

ratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die Beschlussemp-

fehlung und das Abstimmverhalten der Fraktionen hierzu ist in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Listennummer 4, das ist der Antrag der 

Abgeordneten Claudia Stamm betreffend "Vielfalt akzeptieren! Queer-Beauftragte*n 

für Bayern ernennen", der auf Wunsch von Frau Stamm in einer der nächsten Plenar-

sitzungen einzeln beraten werden soll.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Protokollauszug
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Kollege Fel-

binger (fraktionslos). Gegenstimmen! – Keine. Enthaltungen? – Sehe ich auch nicht. – 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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